
 V e r e i n t e  N a t i o n e n /RES/76/

17

3 G e n e r a l v e r s a m m l u n g  Verteilung
: 

Allgemein 

1 

 

21-19208 (G)  
*2119208*   

Sechsundsiebzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 74 b) 
Förderung und Schutz der Menschenrechte: Menschenrechtsfragen, 
einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten  
 

 
 

  Resolution der Generalversammlung, 
verabschiedet am 16. Dezember 2021 
 
 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/76/462/Add.2, Ziff. 114)] 
  
 

 76/173. Die Sicherheit journalistisch tätiger Personen und die Frage der 
Straflosigkeit 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, 

 in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1 und unter Hinweis 
auf die einschlägigen internationalen Menschenrechtsverträge, einschließlich des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte2 und des Internationalen Übereinkom-
mens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen3, sowie der Genfer Abkom-
men vom 12. August 19494 und der dazugehörigen Zusatz68/163 vom 18. De-

zember 2013, in der sie den 2. November zum Internationalen Tag zur Beendigung der Straf-

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf. 
2 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 
3 United Nations, 
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losigkeit für Verbrechen gegen journalistisch tätige Personen erklärte, und auf die Resolutio-
nen 69/185 vom 18. Dezember 2014, 70/162 vom 17. Dezember 2015, 72/175 vom 19. De-
zember 2017 und 74/157 vom 18. Dezember 2019, 

 unter Begrüßung des jüngsten Berichts des Generalsekretärs über die Sicherheit jour-
nalistisch tätiger Personen und die Frage der Straflosigkeit, die derzeitige Lage und die in 
dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen6,  

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Aktionsplan der Vereinten Nationen zur 
Sicherheit von Journalisten und zur Frage der Straflosigkeit, der am 12. April 2012 vom 
Koordinierungsrat der Leiterinnen und Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen gebilligt wurde und in dem die Organisationen, Fonds und Programme der Ver-
einten Nationen gebeten wurden, mit den Mitgliedstaaten auf ein freies und sicheres Umfeld 
für journalistisch tätige Personen und Medienschaffende sowohl in Konflikt

https://undocs.org/ot/A/RES/21/12
https://undocs.org/ot/A/RES/27/5
https://undocs.org/ot/A/RES/33/2
https://undocs.org/ot/A/RES/39/6
https://undocs.org/ot/A/RES/45/18
https://undocs.org/ot/A/RES/27/12
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 unter Hinweis auf alle sonstigen einschlägigen Berichte des Generalsekretärs, des Ho-
hen Kommissariats der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Sonderverfahren 
des Menschenrechtsrats über die Sicherheit journalistisch tätiger Personen sowie auf den 
jüngsten Bericht des Generalsekretärs über Frauen und Frieden und Sicherheit17,  

 in Würdigung der Rolle und der Tätigkeit des Hohen Kommissariats und der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur betreffend die Si-
cherheit journalistisch tätiger Personen und die Frage der Straflosigkeit, einschließlich ihrer 
Zusammenarbeit zur Förderung der Umsetzung des Aktionsplans der Vereinten Nationen 
zur Sicherheit von Journalisten und zur Frage der Straflosigkeit, sowie ihrer moderierenden 
Unterstützung der Begehung des Internationalen Tages zur Beendigung der Straflosigkeit 
für Verbrechen gegen Journalisten am 2. November, in Abstimmung mit den zuständigen 
Institutionen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, Regierungen und maßgebli-
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 sowie anerkennend, wie wichtig öffentliches Vertrauen in den Journalismus und des-
sen Glaubwürdigkeit sind, insbesondere was die Herausforderung betrifft, die Professiona-
lität der Medien in einem Umfeld zu wahren, in dem sich neue Medienformen ständig wei-
terentwickeln und in dem gezielte Desinformation und Diffamierungskampagnen zur Dis-
kreditierung der Arbeit journalistisch tätiger Personen zunehmen, 

 ferner anerkennend, dass journalistisch tätige Personen samt ihren Familienangehöri-
gen durch ihre Arbeit häufig dem spezifischen Risiko der Einschüchterung, der Bedrohung, 
der Belästigung und der Gewalt ausgesetzt sind, was sie häufig von der Fortführung ihrer 
Arbeit abhält oder zur Selbstzensur veranlasst, wodurch der Gesellschaft wichtige Informa-
tionen vorenthalten bleiben, 

 Kenntnis nehmend von den bewährten Verfahren verschiedener Länder zum Schutz 
journalistisch tätiger Personen sowie unter anderem den Verfahren, die für den Schutz von 
Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern entwickelt wurden und die gegebenen-
falls auch auf den Schutz journalistisch tätiger Personen anwendbar sein können, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Staaten, alles daranzusetzen, Gewalt, 
Einschüchterung, Drohungen und Angriffe gegenüber journalistisch tätigen Personen und 
Medienschaffenden zu verhindern, unter anderem indem sie bei der Richterschaft und dem 
Personal der Strafverfolgungsbehörden, beim Militär- und Sicherheitspersonal und bei Me-
dienorganisationen, journalistisch tätigen Personen und der Zivilgesellschaft Kapazitätsauf-
bau-, Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen unterstützen, was die Verpflichtungen der 
Staaten nach den internationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären Völkerrecht 
und die Verpflichtungen im Hinblick auf die Sicherheit journalistisch tätiger Personen be-
trifft, 

 in Anerkennung der Anstrengungen von Staaten, Rechtsvorschriften, Maßnahmen und 
Praktiken, die journalistisch tätigen Personen in ihrer Fähigkeit einschränken, ihrer Arbeit 
unabhängig und ohne ungebührliche Einmischung nachzugehen, zu überprüfen, erforderli-
chenfalls zu ändern und mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen in vollen Einklang zu 
bringen, 

 unter Hervorhebung der Rolle der internationalen Zusammenarbeit, wenn es darum 
geht, die nationalen Anstrengungen zur Verhütung von Angriffen und Gewalt gegenüber 
journalistisch tätigen Personen zu unterstützen und die Kapazitäten der Staaten auf dem Ge-
biet der Menschenrechte auszuweiten, unter anderem zur Verhütung von Angriffen und Ge-
walt gegen journalistisch tätige Personen, so auch durch die Bereitstellung technischer Hilfe 
an die jeweiligen Staaten auf deren Ersuchen und im Einklang mit den von ihnen festgeleg-
ten Prioritäten, 

 in 
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oder sie decken, vor Gericht gestellt und zur Rechenschaft gezogen werden, und dafür zu 
sorgen, dass die Opfer und ihre Familien Zugang zu angemessenen Rechtsbehelfen haben; 

 11. fordert politische Führungsverantwortliche, Amtspersonen und/oder Behörden 
nachdrücklich auf, die Verunglimpfung, Einschüchterung oder Bedrohung der Medien, ein-
schließlich einzelner journalistisch tätiger Personen und Medienschaffender, oder die Ver-
wendung frauenfeindlicher oder diskriminierender Sprache gegenüber Journalistinnen, 
durch die die Glaubwürdigkeit der journalistisch tätigen Personen sowie die Achtung vor 
der Bedeutung eines unabhängigen Journalismus untergraben wird, zu unterlassen;  

 12. fordert die Staaten auf, im Gesetz und in der Praxis ein sicheres und günstiges 
Umfeld zu schaffen und zu bewahren, in dem journalistisch tätige Personen ihre Arbeit un-
abhängig und ohne ungebührliche Einmischung ausüben können, und dabei einen ge-
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Information der Öffentlichkeit untergraben, darunter Praktiken wie die Abschaltung des In-
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 21. legt den Staaten nahe, die Frage der Sicherheit journalistisch tätiger Personen 
auch weiterhin im Rahmen des Verfahrens der Allgemeinen regelmäßigen Überprüfung zu 
behandeln; 

 22. legt dem Generalsekretär nahe, sei


